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Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus

Am Montag, den 07.11.2022, um 14:00 Uhr findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Unterallgäu, 1. OG,
Raum 100, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Wirt-
schaft und Tourismus statt.

T a g e s o r d n u n g :

Öffentliche Sitzung

1 Allgäu GmbH Information zur Arbeit sowie Kofinanzierung durch den Landkreis Unterallgäu 2023 und
2024

2 Information zur wirtschaftlichen Situation im Unterallgäu auch vor dem Hintergrund der Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges

3 Gemeinsame Bildungsberatung Memmingen-Unterallgäu:
Finanzierungsbeteiligung für die gemeinsame Bildungsberatung an der VHS Memmingen ab 2023

4 Maßnahmen zur Stärkung des Unterallgäus als Freizeit- und Tourismusregion;
Antrag der Fraktionen von CSU und JWU

5 Glückswege im Allgäu: Sachstand und Finanzierung ab 2023
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6 Haushaltsplan 2023 des Landkreises Unterallgäu;
Vorberatung des Bereichs Regionalentwicklung, Wirtschaftsförderung, Tourismus

Mindelheim, den 24.Oktober 2022

41 - 5651.15

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung des Landratsamtes Unterallgäu
zum Vollzug der Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen („Tiergesundheitsrecht“)
i.V.m. der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)

Aufgrund des Art. 71 Verordnung (EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tier-
gesundheit („Tiergesundheitsrecht“) zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EU) 2018/1629 vom 25.7.2018
(ABl. L 272 S. 11) i.V.m. § 14a der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verord-
nung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), sowie Art. 2 Abs. 1
Nr.  3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen
(GVVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch Art. 32a Abs. 1 des
Gesetzes vom 10. Mai 2022 (GVBl. S. 182) geändert worden ist,

ergeht für das gesamte Gebiet des Landkreises Unterallgäu folgende

A l l g e m e i n v e r f ü g u n g :

1. Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse (Geflü-
gel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. 10 VO (EU) 2016/429)
dürfen außerhalb einer gewerblichen Niederlassung oder, ohne dass eine solche Niederlassung be-
steht, gewerbsmäßig nur abgegeben werden, soweit die Tiere längstens vier Tage vor der Abgabe
klinisch tierärztlich oder, im Fall von Enten und Gänsen, virologisch nach näherer Anweisung der zu-
ständigen Behörde mit negativem Ergebnis auf hochpathogenes oder niedrigpathogenes aviäres In-
fluenzavirus untersucht worden sind. Beginn der Viertagesfrist ist der Tag des auf der tierärztlichen
Bescheinigung eingetragenen Untersuchungsdatums bzw. des Datums des Laboruntersuchungsbe-
fundes.

a) Im Fall von Enten und Gänsen sind die virologischen Untersuchungen jeweils an Proben von
60 Tieren je Bestand in einem Landeslabor oder in einem für diese Untersuchung nach der Norm
ISO/IEC 17025 akkreditierten Privatlabor durchzuführen. Die Probenahme für die virologische Un-
tersuchung hat durch eine nach § 2 Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des tierärztlichen Be-
rufes befugte Person mittels eines kombinierten Rachen- und Kloakentupfers zu erfolgen. Wer-
den weniger als 60 Enten oder Gänse gehalten, sind die jeweils vorhandenen Enten und Gänse zu
untersuchen.

b) Im Fall von anderem Geflügel als Enten und Gänsen sind die zur Abgabe im Reisegewerbe vorge-
sehenen Tiere durch eine nach § 2 Bundes-Tierärzteordnung zur Ausübung des tierärztlichen Be-
rufes befugten Person klinisch zu untersuchen.

2. Die sofortige Vollziehung der unter Nummer 1 getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.
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3. Kosten werden nicht erhoben.

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Hinweise:

1. Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 GeflPestV i.V.m. § 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden.

2. Kraft Gesetz hat derjenige, der das Geflügel abgibt, eine tierärztliche Bescheinigung über das Ergebnis
der Untersuchung mitzuführen. Die Bescheinigung ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzu-
legen. Die Bescheinigung ist mindestens ein Jahr aufzubewahren. Die Frist beginnt mit dem Ablauf
des letzten Tages des Kalendermonats, an dem die Bescheinigung ausgestellt worden ist (§ 14a Abs. 1
S. 3-6 GeflPestV).

3. Diese Allgemeinverfügung, ihre Begründung und die Rechtsbehelfsbelehrung können im Landratsamt
Unterallgäu, Bad Wörishofer Straße 33, 87719 Mindelheim, zu den Geschäftszeiten am Empfang im
Eingangsbereich des Hauptgebäudes oder im Internet unter
www.landratsamt-unterallgaeu.de/buergerservice/veterinaeramt
im Bereich "zum Herunterladen" eingesehen werden

Mindelheim, 25. Oktober 2022
LANDRATSAMT UNTERALLGÄU

Alex Eder
Landrat

Alex Eder
Landrat


